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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 26.11.2003

Rechtssatz
Gibt der Beschuldigte in der Lenkerauskunft an, er kdnne nach drei Monaten nicht mehr sagen wer zur Tatzeit das

Fahrzeug gelenkt habe, so exkulpiert dies nicht, da das Gesetz keine zeitliche Beschréankung der Auskunftspflicht bzw

der Aufbewahrung von Aufzeichnungen vorsieht, um dieser Verpflichtung nachzukommen.

Schlagworte
Lenkerauskunft, Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Lenker, Auskunftspflicht, zeitliche Beschrankung der

Auskunftspflicht

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2003/11/26 KUVS-1844/2/2003
	JUSLINE Entscheidung


